
Lohnauszahlungs-Termine 2018 

Lohnperiode Überweisung frühestens 

Januar Mittwoch, 07.02.2018 

Februar Mittwoch, 07.03.2018 

März Donnerstag, 05.04.2018 

April Mittwoch, 09.05.2018 

Mai Mittwoch, 06.06.2018 

Juni Mittwoch, 04.07.2018 

Juli Mittwoch, 08.08.2018 

August Mittwoch, 05.09.2018 

September Mittwoch, 03.10.2018 

Oktober Mittwoch, 07.11.2018 

November Mittwoch, 05.12.2018 

Dezember Freitag, 04.01.2019 

Damit wir Ihren Lohn pünktlich auszahlen können, benötigen wir alle 
Wochenrapporte des entsprechenden Monats. Diese müssen korrekt 
ausgefüllt (inkl. Wochentotal) und vom Einsatzbetrieb unterschrieben 

sein. Fehlerhafte Rapporte führen zu zeitintensiven Abklärungen sowie 

verspäteten Lohnauszahlungen. Verwenden Sie für die Einsendung der 

Arbeitsrapporte unsere Rückantwortumschläge (Einwurf nur in Schweizer 

Postbriefkästen). 

Vorschüsse (Montag bis Freitag) werden nur noch mittels Banküberwei-
sung ausbezahlt. Der Bezug von Vorschuss- und Schlussschecks ist per 

sofort nicht mehr möglich. 

Wir empfehlen Ihnen dringend, uns ein persönliches Schweizer Bank- 
oder Postkonto anzugeben. Überweisungen auf ausländische Kontover-

bindungen können Verzögerungen sowie zusätzliche Kosten zu Lasten 

des Begünstigten nach sich ziehen. 
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